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ALLGEMEINE GESCHÄFTSBEDINGUNGEN

Grundsätzliches:

Es gilt deutsches Recht. Die AGB gelten unabhängig davon, ob wir als Auftragnehmer oder Auftraggeber 

Vertragspartei werden. Unseren AGB entgegenstehende, abweichende Bedingungen des Kunden oder Auftraggebers 

wird widersprochen. Vertragsgrundlage für von uns als Auftragnehmer übernommene Aufträge sind die 

nachstehenden Geschäftsbedingungen. Diese AGB gelten im Geschäftsverkehr mit privaten (§13 BGB) und 

gewerblichen Kunden.  Sie finden keine Anwendung bei einer Vergabe nach VOB/A.

Angebot-Annahme:

Unsere Angebote sind freibleibend und verpflichten uns nicht zur Auftragsannahme. 

Das vom Auftragnehmer unterzeichnete Angebot ist verbindlich.

Ist die vertragliche Leistung vom Auftragnehmer erbracht und abgeliefert bzw. abgenommen, so ist die Vergütung 

nach einfacher Rechnungslegung sofort fällig und ohne Skontoabzug zu zahlen, sofern nichts anderes vereinbart ist. 

Die Leistung ist so kalkuliert, dass bei der Ausführung Baufreiheit besteht und dass die Leistung zusammenhängend 

ohne Unterbrechung, nach Planung des Auftragnehmers erbracht wird. Bei Abweichungen (z.B. bei Behinderungen, 

Leistungsstörungen) besteht ein Anspruch auf Erstattung der Mehrkosten. Das Angebot bleibt mit allen Teilen geistiges 

Eigentum des Auftragnehmers.

Preise:

Die im Angebot und in der Rechnung angegebenen Preise sind, soweit ein Pauschalpreis nicht ausdrücklich vereinbart 

ist, keine Pauschalpreise. Unsere Leistungen werden nach Material- und Stundenaufwand zu unseren Materialpreisen 

und Stundenlöhnen, soweit nicht ausdrücklich andere Preise und Stundenlöhne vereinbart sind, abgerechnet. Soweit 

Preise nicht vereinbart sind, gelten die in unserer Betriebsstätte angegebenen Preise und Stundenlöhne. Nicht in 

unseren Preisen eingeschlossen ist die gesetzliche Mehrwertsteuer, diese wird in gesetzlicher Höhe am Tag der 

Rechnungsstellung in der Rechnung zusätzlich ausgewiesen. Der Abzug von Skonto bedarf besonderer schriftlicher 

Vereinbarung.

Zahlung:

Gemäß § 632a BGB können Abschlagsrechnungen jederzeit gestellt werden und sind sofort fällig und sofort zahlbar. 

Dies gilt auch für die Bereitstellung von Materialien, Stoffen oder Bauteilen. Die Schlusszahlung ist 7 Tage nach 

Rechnungszugang fällig. Skonto muss gesondert und ausdrücklich vereinbart sein.

Sofern sich aus der Rechnung nichts anderes ergibt, ist die Zahlung der Leistungen zu sofort netto Kasse ab 

Rechnungsdatum fällig. Kommt der Auftraggeber in Zahlungsverzug (nach 14 Tagen ab Rechnungsdatum), so sind wir 

berechtigt, Verzugszinsen in Höhe von 5 Prozentpunkten über dem nach § 247 BGB zu bestimmenden Basiszinssatz 

p.a., gegenüber Kaufleuten Verzugszinsen in Höhe von 8 Prozentpunkten über dem gem. § 247 BGB zu bestimmenden 

Basiszinssatz p. a. zu fordern.
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Der Auftraggeber kann mit eigenen Ansprüchen uns gegenüber nicht aufrechnen, es sei denn, dessen Gegenansprüche 

sind rechtskräftig festgestellt, unbestritten oder von uns anerkannt. Der Auftraggeber ist zur Ausübung eines 

Zurückbehaltungsrechtes nur soweit befugt, wie sein Gegenanspruch auf dem gleichen Vertragsverhältnis beruht. Wir 

dürfen Abschlagszahlungen für in sich abgeschlossene Teile des von uns gefertigten Werkes für die erbrachten 

vertragsgemäßen Leistungen verlangen. Wir behalten uns vor, einen Zahlungsplan vorzulegen, der mit der Bestellung 

der Leistungen für beide Parteien verbindlich wird. Die Abschlagszahlungen sind sofort ab Rechnungsdatum fällig.  

Eine Zahlung gilt erst dann als erfolgt, wenn wir über den Betrag verfügen können. Wenn uns Umstände bekannt 

werden, welche die Kreditwürdigkeit des Auftraggebers in Frage stellen, insbesondere wenn Zahlungen nicht 

rechtzeitig geleistet werden, so sind wir berechtigt, die gesamte Restschuld fällig zu stellen. Wir sind in diesem Fall 

außerdem berechtigt, Vorauszahlungen oder Sicherheitsleistungen zu verlangen.

Kündigt der Auftraggeber vor Bauausführung den Werkvertrag, so ist der Auftragnehmer berechtigt, 10 % der 

Gesamtauftragssumme als Schadensersatz zu verlangen. Dem Auftraggeber bleibt ausdrücklich das Recht vorbehalten, 

einen geringeren Schaden nachzuweisen.

Umsetzung der Gewährleistung:

Offensichtliche Mängel unserer Leistung müssen zwei Wochen nach Fertigstellung oder bei Abnahme der Leistung 

schriftlich gerügt werden. Nach Ablauf dieser Frist können Mängelansprüche wegen offensichtlicher Mängel nicht mehr 

geltend gemacht werden.

Bei berechtigten Mängelrügen haben wir die Wahl, entweder die mangelhaften Leistungen nachzubessern oder dem 

Auftraggeber gegen Rücknahme des beanstandeten Gegenstandes Ersatz zu liefern. Solange wir unseren 

Verpflichtungen auf Behebung der Mängel nachkommen, hat der Auftraggeber nicht das Recht, Herabsetzung der 

Vergütung oder Rückgängigmachung des Vertrages zu verlangen, sofern nicht ein Fehlschlagen der Nachbesserung 

vorliegt. Ist eine Nachbesserung oder Ersatzlieferung unmöglich, schlägt sie fehl oder wird sie verweigert, kann der 

Auftraggeber nach seiner Wahl einen entsprechenden Preisnachlass oder Rückgängigmachung des Vertrages 

verlangen. Untergründe die nicht durch uns hergestellt sind unterliegen nicht der Gewährleistung.

Die Leistungen werden vom Auftragnehmer nach den allgemein anerkannten Regeln der Technik ausgeführt, hierfür 

übernimmt er die Gewähr. Für Beschädigungen der Leistungen, die durch unsachgemäßen Gebrauch, Beschädigung 

oder Bearbeitung durch Dritte oder durch sonstige, nicht durch vom Auftragnehmer zu vertretende Umstände 

hervorgerufen sind, haftet dieser nicht.

Verschleiß und Abnutzungserscheinungen, die auf vertragsgerechtem Gebrauch und / oder natürlicher, insbesondere 

witterungsbedingter Abnutzung beruhen, sind keine Mängel. Sie können bereits vor Ablauf der Gewährleistungsfrist 

eintreten. Dies gilt besonders für alle Beschichtungen von Holz im Außenbereich sowie für Beschichtungen, die starken 

örtlichen Klimabeanspruchungen ausgesetzt sind. Es gilt die Verjährungsfrist gem. § 634a BGB wie folgt:

- 2 Jahre für Wartungs-, Renovierungs- und Instandhaltungsarbeiten (Arbeiten, die nicht die Gebäudesubstanz 

betreffen)

- 5 Jahre bei Neubauarbeiten und Arbeiten, die nach Umfang und Bedeutung mit Neubauarbeiten vergleichbar sind (z. 

B. Grundsanierung) oder Arbeiten, welche die Gebäudesubstanz betreffen.

Anlieferung:

Beim Anliefern setzen wir voraus, dass das Fahrzeug unmittelbar an das Gebäude fahren und entladen kann. 

Mehrkosten, die durch weitere Transportwege oder wegen erschwerter Anfuhr vom Fahrzeug zum Gebäude verursacht 

werden, werden gesondert berechnet. Für Transporte über das 3. Stockwerk hinaus sind mechanische Transportmittel 

vom Auftraggeber bereitzustellen. Treppen müssen passierbar und gegen Beschädigung geschützt sein. Wird die 

Ausführung unserer Arbeiten oder der von uns beauftragten Personen durch Umstände behindert, die der 

Auftraggeber zu vertreten hat, so werden die entsprechenden Kosten (z. B. Arbeitszeit und Fahrtkosten) in Rechnung 

gestellt.
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Farb- Struktur- und Maßabweichungen

Alle Baustoffe, Platten, Fliesen, Natur- und Kunststeine, Farbkarten und fugenlose Oberflächen die wir bemustern, 

beschreiben, abbilden oder zeigen, gelten als annähernde Anschauungsstücke für Qualität, Abmessung, Farbe, Dekor, 

Struktur und Bearbeitung. Abweichungen der gelieferten Ware sind deshalb immer möglich, bei Kunst- und 

Natursteinen und fugenlosen Oberflächen sogar normal und stellen keinen Mangel dar. Bei glasierten Platten, Fliesen 

und Mosaiken und fugenlosen Oberflächen können Glasurrisse und bei Verwendung als Bodenbelag durch Begehen 

Abnutzungserscheinungen auftreten. Sie sind materialbedingt und nicht vermeidbar. Sie beeinträchtigen den 

Gebrauchswert nicht und sind deshalb gemäß der Verkaufsbedingungen unserer Lieferwerke und Lieferanten kein 

Grund zur Beanstandung. Kunst- und Natursteine, fugenlose Oberflächen und Unikatflächen können in Farbe, Stärke 

(Dicke), Struktur und Bearbeitung nicht einheitlich geliefert werden. Daher kann eine Gewähr für vollkommene 

Übereinstimmung von Anschauungsstück und Ware nicht übernommen werden. Abweichungen und sogenannte 

Schönheitsfehler bei fugenlosen Oberflächen (z.B. Einschlüsse, Riefen, Kratzer etc.), die in der Natur des Gesteines oder 

Material liegen, durch die Verarbeitung entstehen sowie Maßabweichungen, welche ein genaues Passen und ein 

richtiges Verhältnis nicht stören, bleiben vorbehalten. 

Leistungsermittlung, Aufmaß und Abrechnung

Bei einem Pauschalpreisvertrag erfolgt die Abrechnung nach den vertraglichen Vereinbarungen. Ist ein 

Einheitspreisvertrag vereinbart, erfolgt die Abrechnung auf Basis einer Leistungsermittlung durch Aufmaß. Dabei wird 

die Leistung nach den Maßen der fertigen Oberfläche berechnet. Als Ausgleich für den nicht berechneten 

Bearbeitungsaufwand zur Anarbeitung an nicht behandelte Teilflächen (so genannte Aussparungen), zum Beispiel 

Fenster- und Türöffnungen, Lichtschalter, Steckdosen, Lüftungsöffnungen, Fliesenspiegel, Einbauschränke werden diese 

Flächen bis zu einer Einzelgröße von 2,5 qm (bei Bodenflächen von 0,5 qm) übermessen, Fußleisten und Fliesensockel 

bis 10 cm Höhe. Bei Längenmaßen bleiben Unterbrechungen bis 1 m Einzelgröße unberücksichtigt.

Wartungs-, Kontroll- und Pflegehinweise

Wir weisen darauf hin, dass für eine dauerhafte Funktion Wartungsarbeiten durchzuführen sind, insbesondere: 

Abdichtungsfugen sind regelmäßig zu kontrollieren. Anstriche innen wie außen (z.B. Fenster, Fußböden, Treppenstufen) 

sind jeweils nach Lack- oder Lasurart und Witterungseinfluss und Nutzung nachzubehandeln. Diese Arbeiten gehören 

nicht zum Auftragsumfang, wenn nicht ausdrücklich anders vereinbart. Unterlassene Wartungsarbeiten können die 

Lebensdauer und Funktionstüchtigkeit der Bauteile beeinträchtigen, ohne dass hierdurch Mängelansprüche entstehen.

Eigentums- und Urheberrecht

An Angeboten, Entwürfen, Zeichnungen und Berechnungen behalten wir uns unser Eigentums- und Urheberrecht vor. 

Sie dürfen ohne unsere Zustimmung weder genutzt, vervielfältigt noch dritten Personen zugänglich gemacht werden. 

Sie sind im Falle der Nichterteilung des Auftrages unverzüglich zurückzugeben. Soweit der Auftragnehmer im Rahmen 

seiner Leistungen auch Lieferungen erbringt, behält er sich hieran das Eigentum bis zur vollständigen Zahlung der 

erbrachten Leistungen vor. Wird ein Liefergegenstand mit einem Bauwerk fest verbunden, so tritt der Auftraggeber 

etwaige damit zusammenhängende eigene Forderungen (z.B. bei Weiterverkauf des Objektes) in Höhe

der Forderung des Auftragnehmers an diesen ab.

Gerichtsstand

Ausschließlicher Gerichtsstand ist bei Verträgen mit Kaufleuten, juristischen Personen des öffentlichen Rechts oder 

öffentlich-rechtlichen Sondervermögen das für unseren Geschäftssitz zuständige Gericht.

Es gilt das Recht der Bundesrepublik Deutschland, die Geltung des UN Kaufrechts ist ausgeschlossen.
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